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Zefclwel die 111, Kriegsanle ilie.
Anrtliches.

Frankfurt (Main ), den 31 . August 1915.
Verordnung.

Aus Grund des § 9b des Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand vom 4. Juni 1851 verbiete ich den
Berkauf von Postkarten , welche aus Papier hergestellt
stnd , das in mehreren lösbaren Schichten zusammengesetzt
ist sowie von Postkarten mit aufgeklebten Photo¬
graphien.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre bestraft.

XV11I. Armeekorps Stellvertr . Generalkommando
Der Kommandierende General.

Freiherr von Galt , General der Infanterie.

Anordnung,
betreffend Ueberwachung der Selbstversorger nach Maß¬
gabe des § 6 der Bnndesratsvcrordiiuüg vom 28 . Juni >9l5.

Auf Grund des § 48 d der Bundesratsoerordnung
betreffend den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl vom
28 . Juni 1915 wird zur Kontrolle der Selbstversorger
für den Oberwesterwaldkreis folgende Anordnung er¬
lassen :

§ l.
Als Selbstversorger gilt der Unternehmer des land¬

wirtschaftlichen Betriebes , der dem zuständigen Bürger¬
meister gegenüber erklärt , daß er sich mit seinen nament¬
lich anzugebenden Angehörigen aus seinen Vorräten
selbst versorgen will . Die Erklärung ist spätestens bis
zum 15 . September abzugeben.

8 2.
Als Angehörige des Selbstversorgers im Sinne des

8 1 gelten die in seinem Haushalte lebenden Familien¬
angehörigen , sein Gesinde , sowie Naturalberechtigte
insbesondere Altenteiler und Arbeiter , soweit sie Kraft
ihrer Berechtigung oder als Lohn Brotgetreide oder
Mehl zu beanspruchen haben.

8 3.
Als Selbstversorger wird nur derjenige Unternehmer

eines landwirtschaftlichen Betriebes zugelassen , der auf
den Kopf und Monat den Besitz von 10 KIg . Brotge¬
treide für die Zeit vom 16 . September 1915 bis 15.
August 1916 der zuständigen Polizeibehörde nachweist.

Dabei entsprechen einem Klg . Brotgetreide 750 g
Mehl . Die Sätze von 10 KIg . Brotgetreide und 750 §
Mehl können indeß von der Reichsgetreidestelle erhöht
oder erniedrigt werden.

8 4.
Will oder kann der Unternehmer des landwirt¬

schaftlichen Betriebes nicht alle seine Angehörigen während
der Zeit vom 16 . September 1915 bis 15 . August 1916
selbst versorgen , so hat er dem Bürgermeister anzugeben,
welche namentlich anzugebende Angehörige er mit ver¬
sichern will und hat ihm den Nachweis zu liefern , daß
er die dazu erforderlichen Mengen Brotgetreide oder

, Mehl besitzt. Die übrigen , ebenfalls namentlich anzu¬
gebenden Angehörigen gehören zu der versorgungsbe¬
rechtigten Bevölkerung , d. h . zu denjenigen Personen,
die ihr Brot und Mehl auf Grund von Brotbüchern
oder Mehlbescheinigungen beziehen.

Ausnahmen bezüglich der Art der Selbstversorgung
können nur mit Genehmigung des Kreisausschusses zu
gelassen werden.

8 5.
Der Selbstversorger hat mit den ihm zustehenden

Mengen (8 3 der Anordnung ) unter allen Umständen
bis zum 15 . August 1916 auszukommen . Bei vorzei¬
tigem Verbrauch wird ihm Getreide oder Mehl unter
keinen Umständen geliefert.
fe Selbstversorger , welche mit ihren Vorräten nicht
vorschriftsmäßig wirtschaften oder sie nicht vor¬
schriftsmäßig lagern , kann das Recht der Selbstversor¬
gung entzogen werden.

8 6.
Ein etwaiger Uebertritt eines Selbstversorgers zu

der versorgungsberechtigten Bevölkerung d. h . zu den¬
jenigen Personen , die ihr Brot und Mehl auf Grund
von Brotbüchern oder Mehlbescheinigungen beziehen,
ist nur möglich , wenn der bisherige Selbstversorger
denjenigen Vorratsteil an Getreide oder Mehl , der
unter Berücksichtigung des bis zum Uebertritt abgelau¬
fenen Zeitraümes als Sollbestand noch vorhanden sein
muß , in einwandsfreier Beschaffenheit dem Kreis über¬
weist.

Angehörige , die während des Wirtschaftsjahres
hinzutreten , erhalten Brotbücher oder Mehlbescheini¬

gungen ; Angehörige , die während des Wirtschaftsjahres
aus der Wirtschaft austreten und zu den sich selbstver¬
sorgenden Angehörigen gehören , ist der Sollbestand
(siehe Absatz 1) in einwandsfreier Beschaffenheit an den
Kreis abzuliefern

8 7.
Die Selbstversorger haben das ihnen gemäß § 3

ber Anordnung belassene Brotgetreide von dem übrigen
Getreide getrennt und an einem trockenen luftigen Orte
anfzubewahren und jederzeit den Ortspolizeibehörden
und Polizeibeamten die Nachkontrolle der Vorräte 'zu
gestatten . Das bei der Nachkontrolle etwa erforder¬
lich werdende Auffassen und Wiegen des Getreides hat
der Selbstversorger besorgen zu lassen.

8 8 .
Die Selbstversorger erhalten durch die Gemeinde¬

behörde ihres Wohnortes Mahlbescheinigungen , aus
denen ersichtlich ist, welche Vrotgetreidemengen für die
betreffenden Monate vermahlen werden dürfen , ausge-

Die Mahlscheine dürfen nur auf die Dauer eines
Monats ausgestellt werden . Die Selbstversorger dürfen
das ihnen zum Selbstbehalt belassene Brotgetreide nur
in der aus der Mahlbescheinigung angegebenen Menge
und nicht für länger als einen Monat im Voraus zum
Vermahlen in die Mühle bringen.

Die Mahlbescheinigungen sind bei Abgabe des
Mahlgutes dem Müller auszuhändigen.

_ § 9.
Die Selbstversorger dürfen ihr Brotgetreide nur in

den gewerblichen Mühlen des Oberwesterwaldkreises
vermahlen lassen. Ausnahmen hiervon sind nur mit
Genehmigung des Kreisausschusses zulässig . Das Selbst¬
mahlen von Getreide in eignen landwirtschaftlichen Be¬
trieben , z. V - auf Handmühlen , Schrotmühlen pp . ist
verboten . Die privaten Schrotmühlen sind unter poli¬
zeilichen Verschluß zu nehmen.

Die Müller dürfen nicht mehr Brotgetreide als
auf der Mahlbescheinigung angegeben ist und nicht für
länger als für den auf der Mahlbescheiniguug ver¬
merkten Zeitraum im Voraus annehmen.

.. 8 10 .
Die Müller haben über die in ihrer Mühle verar¬

beiteten Getreidemengen eine Mahlkarte zu führen , in
der das sämtliche ihnen zur Vermahlung übergebene
Brotgetreide und das abgelieferte Mehl nebst Kleie
einzutragen ist. Für jeden Selbstversorger ist eine
Mahlkarte anzulegen und sind die von dem Bürger¬
meister ausgestellten Mahlbescheinigungen als Beläge
zu den Mahlkarten zu legen und sorgfältig aufzube¬
wahren.

Die Einträge in die Mahlkarten sind von dem
Müller bezüglich des eingelieferten Brotgetreides sofort
nach Verbringung desselben in die Mühle und bezüglich
des Mehles pp . sofort nach Herstellung desselben zu
machen.

8 U-
Der Mahllohn für das von den Selbstversorgern

in die Mühle zum Vermahlen gegebene Getreide bleibt
bis auf Weiteres der freien Vereinbarung zwischen dem
Müller und seinem Auftraggeber Vorbehalten . Er ist
bar zu entrichten —

Das Möllern ist verboten.
Mühlen , die sich in Befolgung der Anordnungen

unzuverlässig erweisen , werden außer der verwirkten
Strafe geschlossen. (8 58 der Bundesratsverordnung ).

8 12.
Die Derschmaschinenbesitzer sind verpflichtet , über

das von ihnen ausgedroschene Getreide , eine Nachwei¬
sung zu führen , aus der ersichtlich sein muß , welche
Getreidearten und wieviel von jeder Getreideart nach
Gewicht sie bei jedem einzelnen Besitzer ausgedroschen
haben . Sie haben am Schlüsse der Woche der Ge¬
meindebehörde des Ortes , in dem sie gedroschen haben,
eine Abschrift dieser Nachweisung zugehen zu lassen.
Die Sortierung des Getreides ist nur in zwei Qualitäten
zulässig und zwar nach gutem und schlechtem. Als
schlechtes Getreide gilt das sonst als Qualität 3 bezeich-
nete Getreide , wie Hinterkorn , Zehne oder Krinsel usw.

8 13.
Selbstversorger , Müller und Dreschmaschinenbesitzer

sind verpflichtet , den mit der Ueberweisung betrauten
Polizeibehörden oder den mit der Ueberwachung be¬
stellten Organen Mahlkarten und Nachweisungen zur
Einsicht vorzulegen.

„ . 8 14 .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser

Anordnung werden gemäß 8 57 der Vundesratsbekannt-
machung vom 28 . Juni 1915 mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
bestraft.

8 15.
Diese Verordnung tritt mit dem 16 . September

1915 in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkte tritt die
den gleichen Gegenstand betreffende Anordnung vom
2 . August 1915 außer Kraft.

Marienberg , den 8 . September 1915.

Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.
J . V : Winter.

Verordnung.
Jur Regelung des Brot - und Mehlverbrauchs wird

gemäß § 47 der Bundesratsverordnung , betreffend Brot¬
getreide und Mehl vom 28 . Juni 1916 (Reichsgesetzblatt
Seite 363 ) für den Kreis Oberwesterwald folgendes
angeordnet:

^ f 8 i
Für die versorguugsberechtigte Bevölkerung ist die

Entnahme von Brot und Mehl nur mit .der Beschränk¬
ung zulässig , daß auf den Kopf der Bevölkerung an
Roggen -. Weizen -, Hafer - und Gerstenmehl bis auf
Weiteres täglich höchstens 225 Gramm Mehl bezw . die
hieraus herstellbare Menge Backware - 8 7 — ent¬
fallen . Dies gilt ohne Rücksicht darauf , ob die Ent¬
nahme bei Bäckern und Händlern oder aus eigenen
Beständen erfolgt . § 2.

• . 8 2 .
Für Gastwirtschaften und Herbergen wird die Ent¬

nahme von Brot und Mehl dahin beschränkt , daß auf
die einzelne Wirtschaft an Roggen - und Weizenbrot,
sowie Roggen -, Weizen -, Hafer - und Gerstenmehl und
zwar Brot und Mehl insgesamt täglich nur die Hälfte
derjenigen Menge , welche in diesen für die ausweislich
des Fremdenbuchs während der Zeit vom 1. April bis
einschließlich 30 . Juni 1915 nachgewiesenen Logiergäste
durchschnittlich täglich verbraucht worden ist, entfällt.

8 3.
Für Bahnhofswirtschaften an Uebergangsstationen

werden Brotkarten dem Reiseverkehr entsprechend aus¬
gegeben . deren Zahl der Kreisausschuß bestimmt . Das
den Bahnhofswirten hiernach zustehende Brot darf nur
an Durchreisende mit Fernfahrkarten für eine Strecke
von mindestens 50 km und nur gegen Vorzeigung der
Fahrkarte verabfolgt werden . An andere Gäste , z. B-
auch an solche, deren Elsenbahnfahrt am Platze " der
Bahnhofswirtschaft beginnt oder endigt , darf Brot nicht
verabfolgt werden.

8 4.
Bäcker und Brothändler dürfen Mehl und Back¬

waren nur gegen Vorlage eines mit dem Gemeindesiegel
versehenen Vrotbuches mit den für die betreffende Woche
gültigen Brotkarten verabreichen . Für ältere und noch
nicht fällige Brotkarten darf unter keinen Umständen
Brot oder Mehl verabreicht werden . Die Brotkarten
sind vom Verkäufer in dem Vrotbuch adzutrennen.

Gegen Vorlage abgctrennter Brotkarten darf nichts
verabreicht werden . Brotkarten , von denen kein Ge¬
brauch gemacht wird , sind von dem Besitzer im Um-
schlag zu belassen und an die Ortspolizeibehörde zurück¬
zugeben . Abhanden gekommene Brotkarten werden
nicht ersetzt. Für Kinder Sinter einem Jahre sind keine
Brotkarten auszugeben.

Die Brot - und Mehlverkäufer haben die Brot¬
karten zu sammeln und an jedem Montag bis 6 Uhr
abends an die Ortspolizeibehörde abzuliefern.

8 5.
Bei der Bereitung von Roggenbrot für gewerbliche

und Haushaltungszwecke (einschließlich des in Gemeinde¬
backöfen hergestellten ) müssen auch Kartoffeln verwendet
werden Der Kartoffelgehalt muß bei Verwendung von
Kartoffelflocken , Kartoffelwalzmehl , Kartoffelstärkemehl
oder Gerstenmehl mindestens 10 °/ « des Roggenmehl¬
gewichts betragen . Werden gequetschte oder geriebene
Kartoffeln verwendet , so muß der Zusatz mindestens
25 /o des Roggenmehlgewichts betragen.

8 6 .
Kuchen dürfen nicht in Bäckereien und Gemeinde¬

backofen , sondern nur ip den Haushaltungen , und zwar
wöchentlich einmal am Samstag , gebacken werden . Bei
der Bereitung von Kuchen darf nicht mehr als die Hälfte
des Gewichts der verwendeten Mehle oder mehlartigen
Stoffe aus Weizen bestehen . Als Kuchen im Sinne
dieser Verordnung gilt jede Backware , zu deren Be-
reüung mehr als 10 Gewichtsteile Jucker auf 90 Ge¬
wichtsteile Mehl oder mehlartiger Stoffe verwendet
werden.

Zwieback darf nur nach Gewicht verkauft werden
. 8 7.

Es dürfen in Bäckereien nur Einheitsbrote mit
folgendem Gewicht hergestellt werden:

a) Roggenbrot 2300 Gramm,
b ) Schrotbrot 2300 Gramm,



c) Weizenbrot- Brötchen mit mindestens 30 °/o
Roggenmehl 72 Gramm.

Das Gewicht bezieht sich auf frisch gebackenes Brot
pp. Bäcker dürfen nur vollständig ausgebackene Back¬
ware abgeben. Weizenbrot darf erst am Tage nach
der Herstellung, Roggenbrot erst am zweiten Tage nach
derselben verabfolgt werden.

Bäckereien, die sich in Befolgung der Anordnungen
unzuverlässig erweisen, werden, abgesehen von der etwa
erwirkten Strafe, geschlossen. (8 58 der Bundesrats-
Derordnung.)

8 8.
Händler und Müller dürfen Mehl nur auf Grund

von Brotkarten oder einer Bescheinigung der Ortspoli¬
zeibehörde, in welcher die abzugebende Menge unter
Zugrundelegung von 1425 Gramm Pro Kopf und Woche
genau anzugeben ist, abgeben. Die abzugebende Mehl¬
menge kann von der Reichsgetreidestelle zu Berlin er¬
höht oder erniedrigt werden.

An Weizenmehl darf pro Kops und Monat nicht
mehr wie ein Pfund verabfolgt werden.

8 9.
Die im Kreise eingerichteten Mehlverteilungsstellen

bleiben auch für das Erntejahr 1915/16 bestehen. Die
Regelung des Brot- und Mehlverbrauchs für die Stadt
Hachenburg wird im Rahmen dieser Verordnung gemäß
8 54 der Bundesratsoerordnung vom 28. Juni 1915
dieser übertragen.

8 10.
Händler, Bäcker, Konditnren und Müller dürfen

mit Genehmigung des Kreisausschusses Brot und Mehl
außerhalb ihres Gemeindebezirks, aber nicht über dir
Kreisgrenze hinaus abgeben.

8 11.
Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 54 der Vun-

desratsverordnung vom 28. Juni 1915 mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft.

8 12.
Diese Anordnung tritt mit dem 16. September 1915

in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkte tritt den gleichen
Gegenstand betreffende Anordnung vom 4. März 1915
außer Kraft.

Marienberg, den 8. September 1915.
Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.

I . D. : Winter, Kreisdeputierter.

I . Rr . K. G. 194.
Marienberg, den 9. September 1915.
Bekanntinachuirg.

Auf Grund des 8 49 a der Bundesratsverordnung
über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem
Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 hat der Kreisaus¬
schuß vom 16. September cr. ab folgende Höchstpreise
für Brot festgesetzt:

1. Für ein Kriegsbrot (Roggenbrot) im Gewicht
von 4 Pfund 300 Gramm . 70 Pfg.

2. Für ein Vollkornbrot (Schrotbrot) im Gewicht
von 4 Pfund 300 Gramm . 65 Pfg.

3. Für ein Weizenbrot (Brötchen) im Gewichte
von 72 Gramm . 5 Pfg.

Das Gewicht bezieht sich auf frischgebackenes Brot.
Namens des Kreisausschusses.

Der Vorsitzende.
I . V-: Winter.

3 . Nr . K. G. 195.
Marienberg, den 9. September 1915.
Bekanntmachung.

Der Kreisausschuß hat in seiner Sitzung am 8. d.
Mts . beschlossen, vom 15. September cr. ab die Mehl¬
preise wie folgt festzusetzen:

Roggenschrot auf 31 Mk., Roggenmehl aus 33 Mk.,
und Weizenmehl auf 43 Mk.

Die Preise verstehen sich pro Doppelzentner und
ab Station Hachenburg, Marienberg oder Mühle.

Die Abgabe des Mehles erfolgt in Hachenburg
durch die Firma Ph . Schneider, in Marienberg durch
den Konsumverein WesterwaldE. G. und durch die mit
der Vermahlung des Roggens beauftragten Mühlen.
Der Verkauf des Mehles an Private hat mit 2 Mark
Aufschlag pro Doppelzentner zu erfolgen. Diesem Auf¬
schlag sind hinzuzurechnen die etwa entstehenden Fracht¬
kosten. Der sich hiernach ergebende Verkaufspreis därf
nicht überschritten werden.

Bäcker und Händler, welche die festgesetzten Preise
nicht innehalten, haben außer Ihrer Bestrafung gemäß
8 57 der Dundesratsverordnung vom 28. Juni 1915
die Schließung ihres Geschäftes zu gewärtigen. (8 58
der Verordnung.

Namens des Kreisausschusses.
Der Vorsitzende.
I . D.: Winter.

Montabaur, den 6. September 1915.
In der Gemeinde Cadenhach ist in 6 Gehöften

und zwar in dem Gehöft des Ioh . Lorenz Stotz, des
Jakob Lappas, des Ioh . Alois Bender, des Fz. Jos.
Best, des Jos. Ed. Stotz und der Jakob Reichert Ww.
die Maul- und Klauenseuche amtlich festgestellt worden.

Desgleichen ist die Maul- und Klauenseuche amtlich
festgestellt in 4 Gehöften und zwar in dem Gehöft des
Jakob Fries , des Gastwirt Kaltenhäuser, des Ioh.
Sabel II und des Wilh. Klein I.

Ueber die beiden Gemeinden Cadenbach und Neu¬
häusel ist die Gemarkungssperre verhängt worden.

Ferner sind die Gehöfte des Wagners Ioh . Ant. j
Lerchen zu Hillscheid, des Johann Jak . Labonte und :
des Jos. Knopp zu Eitelborn, des Jos. Schmidt zu I

Moschheim und der barmherzigen Brüder zu Monta¬
baur, in denen ebenfalls die Maul- und Klauenseuche
amtlich festgestellt worden ist, als Sperrbezirk erklärt
worden.

Der Landrat.

Zur dritten Kriegsanleihe!
was find Stückzinsen?

Nach der Bekanntmachungüber die dritte Kriegs¬
anleihe beginnt der ginsenlauf dieser Anleihe erst am
1. April 1916. Der Erwerber erhält also erstmals am
1. Oktober 1916 Imsen, und zwar für die Zeit vom
1. April bis 1. Oktober des genannten Jahres . Der
Grund liegt darin, daß die Stücke der Anleihe unbe¬
dingt vor dem ersten Zinstermin fertiggestellt und aus¬
gehändigt sein müssen, weil nur gegen Abgabe eines
Zinsscheines den Stückbesitzern die Zinsen gezahlt wer¬
den können. Ebenso müssen die Eintragungen in das
Schuldbuch fertiggestellt sein, ehe eine Zinszahlung an
die Schuldbuchgläubiger geschehen kann. Nun würden
aber Reichsdruckerei und Reichsschuldenverwaltung nicht
imstande sein, die Stücke der Kriegsanleihe bis zum
März n. I . sämtlich zu liefern und die Eintragungen
in das Reichsschuldbuch bis dahin fertigzustellen, zumal
es bis jetzt nicht möglich gewesen ist, diese Arbeiten für
die zweite Kriegsanleihe ganz zu beenden. Es war
deshalb nichts anderes möglich, als den 1. Oktober
nächsten Jahres zum ersten Iinstermin zu wählen.

Selbstverständlich erwartet das Reich von den
Zeichnern aber nicht, daß sie ihm ihr Geld bis zum 1
April n. I . zinslos lassen, vielmehr darf der Zeichner
von jeder Zahlung 5 "/^ Zinsen bis zum 31. März n. I.
gleich bei der Zahlung abziehen. Diese gleich bei der
Zahlung verrechnenden Zinsen für die Zeit zwischen
dem Zahlungstage und dem Beginn des Iinsenlaufs
des ersten Iinsscheines sind die in der Bekanntmachung
(siehe Ziffer 8) erwähnten Stückzinsen. Die ersten Zah¬
lungen auf die Anleihe können am 30. September ge¬
leistet werden. Von da bis zum Beginn des Zinsen-
lauss ist es gerade ein halbes Jahr , und so betragen
die Stückzinsen, die an diesem Tage von den Zahlungen
abzurechnen sind, genau die Hälfte eines Iahreszinses
oder M. 2,50 für je M. 100,—. Wer also am 30.
September die Zahlung aus M . 100, — Kriegsanleihe
leistet, braucht tatsächlich nicht den Emissionspreis von
M . 99, sondern nur M. 96,50 zu bezahlen. Damit
hat er dann aber seine Zinsen für die Zeit bis zum
31. März 1916 vorausempfangen und erhält nun erst¬
mals wieder Zinsen am 1. Oktober 1916, und zwar
für die Zeit vom 1. April bis 30 September des ge¬
nannten Jahres . Vom 18. Oktober, an welchem die
erste Rate bezahlt werden muß, bis zum 31. März
sind es 162 Tage. Die Stückzinsen für diese Zeit be¬
tragen 2,25 °/0 ; von den am 18. Oktober geleisteten
Zahlungen gehen also ab M . 2,25, und die tatsächliche
Zahlung beträgt nur M. 96,75 für je M . 100 Nenn¬
wert. Dieser Betrag ist denn auch für sämtliche Zah¬
lungen an die Post maßgebend, weil diese laut Aus¬
schreibung zum 18. Oktober geleistet werden müssen.
Für jede 18 Tage, um die sich die Einzahlung weiter
verschiebt, ermäßigt sich der Stückzinsenbetrag um 0,25 % ;
für den zweiten Einzahlungstermin, den 24. November,
beträgt er M. 1,75, die tatsächlich zu leistende Zahlung
also M. 97,25 für je M - 100,— Nennwert. Bei den
Schuldbuchzeichnungen gehen an den nach Vorstehendem
zu zahlenden Beträgen jeweils noch 20 Pfennig ab.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 8. Sept. (W. T. B- Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Eine Anzahl feindlicher Schiffe erschien gestern vor
Middelkerke, beschoß vormittags Westende und Nach¬
mittags Ostende- Vor dem Feuer unserer Küstenbat¬
terien zogen sich die Schiffe wieder zurück. Militärischer
Schaden ist nicht angerichtet. In Ostende wurden zwei
belgische Einwohner getötet, einer verletzt. - An der
Front verlief der Tag im übrigen ohne besondere Er¬
eignisse. - Ein bewaffnetes französisches Flugzeug
wurde nördlich von Le Mesnil (in der Champagne)
von einem deutschen Kampfflieger abgeschossen. Es
stürzte brennend ab. Die Insassen sind tot. - Ein
feindlicher Fliegerangriff auf Freiburg im Breisgau
verlief ergebnislos.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.

In der Gegend von Daudsewas sind unsere Ab¬
teilungen im weiteren Vorgehen. - Truppen des Gene¬
rals v Eichhorn setzten sich nach Kamps in den Besitz
einiger Seeengen bei Troki-Nowe (südwestlich von Wilna).
- Zwischen Ieziory und Wolkowysk schreitet der An¬
griff vorwärts. Wolkowisk selbst und die Höhen öst¬
lich und nordöstlich davon sind genommen Es wurden
2800 Gefangene gemacht und vier Maschinengewehre
erbeutet.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
In der Gegend von Izabelin (südöstlich von Wol¬

kowysk) ist der Feind geworfen. Weiter südlich ist
die Heeresgruppe im Vorgehen gegen die Abschnitte
der Zelwianka und Rozanka. Nordöstlich von Pruzana

j bringen österreichisch- ungarische Truppen durch das
Sumpfgebiet nach Norden vor. Es wurden rund 1000
Gefangene gemacht.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Mackensen.
Die Kämpfe an der Iasiolda und östlich von Dro-

hiczyn dauern an.
Südöstlicher Kriegsschauplatz:

Russische Angriffe bei Tarnopol sind abgeschlagen.
Weiter südlich in der Gegend westlich von Ostrow ist
ein Vorgehen des Feindes durch den Gegenstoß deut¬
scher Truppen zum Stehen gebracht.

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 9. Septbr (W. T. B. Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz:
In den Argonnen brachen gestern nördlich von

Vienne le Chateau und Middelkerke würtembergische
und lothringische Regimenter zum Angriff vor. Die
durch Artillerie vortrefflich unterstützte stürmende In¬
fanterie setzte sich auf einer Frontbreite von über 2 km
und einer Tiefe von 300 bis 500 Metern in den Besitz
der feindlichen Stellungen und nahm Stützpunkte, da¬
runter den von den Franzosen viel genannten Berg
Maria Theresia. 30 Offiziere 1999 Mann wurden
gefangen genommen, 48 Maschinengewehre, 54 Minen¬
werfer und eine Revolverkanone erbeutet. Während
der Nacht von vorgestern zu gestern wurden in London
bis jetzt die Docks sowie die sonstigen Hafenanlagen
und deren Umgebung ausgiebig mit Spreng- und Brand¬
bomben belegt. Die Wirkung war recht befriedigend.
Unsere Luftschiffe sind trotz heftiger Beschießung ohne
jeden Schaden zurückgekehrt. Deutsche Flugzeugge¬
schwader griffen Nancy an.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Hindenburg.

Von der Ostsee bis östlich von Olito keine wesent¬
lichen Veränderungen. Zwischen Iesiory und dem
Njemen wehrt sich der Gegner hartnäckig. Unsere
Truppen nähern sich Skidel. Südlich des Njemen ent¬
zog sich der Feind der Niederlage durch Rückzug hinter
die gelianka. Auf dem Westufer halten nur noch Nach¬
huten. Die Heeresgruppe machte 3550 Gefangene und
erbeutete 10 Maschinengewehre.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Auch hier ist die Zelwianka an den meisten Stellen

mit feindlichen Nachhuten erreicht. Südlich von Rozana
ist der Uebergang über die Rozanka erzwungen. Oester-
reichisch-ungarische Truppen gehen weiter durch den Wald
nördlich von Sielic vor.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Mackensen.

Bei Chomsk ist das Nordufer der Iesiolda ge¬
nommen. Durch unser Vorgehen nach Norden gezwungen
räumte der Gegner seine Stellungen bei Bereza- Kar-
tuska zwischen den Sporonskie-Seen und dem Dnjep.
Am Bugkanal haben wir weiter Boden gewonnen.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Der südlich über den Serez vorgedrungene Feind

ist dort im Nordknie zurückgeworfen.
. Oberste Heeresleitung.

Der deutsche Lufschiffangriff auf die Ostküste
Englands.

Berlin, 9. Sept. (W. T. V. Amtlich.) Unsere
Marineluftschiffe haben in der Nacht vom 8. zum 9.
September den Westteil der City von London, ferner
große Fabrikanlagen bei Norwig, sowie die Hafenan¬
lage und Eisenwerke von Middlesbrough mit gutem
Erfolg angegriffen. Starke Explosionen und zahlreiche
Brände wurden beobachtet. Die Luftschiffe wurden von
den feindlichen Batterien heftig beschossen. Sie sind
sämtlich wohlbehalten zurückgekehrt.

Der Gouverneur von Grodno.
Köln, 5. Sept. Der Gouverneur von Köln, Ge¬

neral der Infanterie von Held, wurde zum Gouverneur
von Grodno ernannt.

Der gar.
Petersburg, 5. Sept. Der gar ist an die Front

abgereist.
Ein Armeebefehl des Zaren.

Petersburg, 8. Sept . Ein vom Zaren Unterzeich¬
neter Armeebefehl vom 15. d. M. ist heute an der
Front bekannt gemacht worden. Er bezieht sich da¬
rauf, daß der Zar den Oberbefehl über alle Streit¬
kräfte zu Wasser und zu Lande, die an dem Kriege
teilnehmen, selbst übernimmt und lautet:

„Mit dem festen Vertäuen auf Gottes Hilfe und
mit dem unerschütterlichen Glauben in den entgültigen
Sieg werden wir unsere heilige Pflicht zur Verteidigung
des Vaterlandes bis zum Aeußersten erfüllen. Wir
werden keine Schande über Rußland bringen. Gege¬
ben im Hauptquartier, gez. Nikolaus."

Einberufung des russischen Landsturms
2. Aufgebots.

Berlin, 6. Septbr. Wie die „Vossische Zeitung"
indirekt aus Petersburg vom 6. September erfährt,
hat die Reichsduma in geheimer Sitzung dem von der
Regierung vorgelegten Gesetzentwurf betr. die Einberu¬
fung des Landsturms zweiten Aufgebots gegen die
Stimmen der Sozialdemokratie und bei Stimmenthal¬
tung der Arbeiterpartei zugestimmt.

Deutsche Kolonisten aus Westrutzland nach
Ostsibirien abgeschoben.

Stockholm, 8. Sept. Ueber 40000 deutsche Kolo¬
nisten sind nach einer Meldung der Rußkoje Slowo"
aus den russischen Gouvernements Wolhynien, Cholm
und Orel ausgewiesen worden und befiuden sich auf
dem Wege nach Ostsibirien.

Bulgariens Wehrmacht.
Berlin, 8. Sept. In einem Artikel über Bulga¬

riens Wehrmacht im Tag schreibt der bekannte Gene¬
ral der Infanterie z. D. von der Boeck: Die Wehr¬
macht Bulgariens — im Ganzen betrachtet - ist nach
Organisation, Ausbildung und Leistungsfähigkeit sowie



ÄS ®Ä 1“ M « “. . !» ichn-idige- firiess.
Werkzeug. Insbesondere kann das in stetigem Fort-
d̂ BalkÄE ^ E bulgarische Heer als das beste unter
den Balkanheeren und als der gewichtiqste Faktor bei
knegenschen Ereignissen auf dkm' Za'L Zeichne '!

Von
Doppelte.

Lur dritten Kriegsanleihe.
--tt- ha. n.ch. - « .g» au i % mmiacim ou sa J

unö Fern.
Marienberg, io . Sept. Für unsere Landwirte hat

fett einigen Tagen herrschenden prächtigen Ml-
emsiger Tätigkeit begonnen. Die noch

teilweise rückständige Heuernte kann nun vollendet und
das Getreide eingebracht werden. Auch die Schuljugend
soll bei den Erntearbeiten Mitwirken, denn die Kinder
der oberen und zum Teil auch der unteren Klasse sind
c-ckulbebüb̂̂ ^ Ö-i md )e ° US  Lesern Grund von dem
^besuch befreit worden. Hoffentlich halten die
schonen Tage noch lange an, damit Heu und Getreide
kanm Oual'tät unter Dach und Fach gebracht werden
ca [?• bept Dem Unteroffizierd. R. Adolf

von hier, im Reserve-Infanterie-Regiment Nr.
^ .Ä ^ "^ E« ê kompagnie), wurde wegen hervor¬
ragender Tapferkeit vor dem Feinde am 15. Mai das
Eiserne Kreuz 1 Klasse verliehen. Als Gefreiter zog
eLlt?s und wurde nach kurzer Zeit zum Unter¬
offizier befördert. Weihnachten 1914 erhielt er das
$Z *%?■mße- Möge er glücklich heimkehren
und sich noch lange seiner Auszeichnung erfreuen. Der
Bruder desselben, Jäger Ewald Schneider, ist ebenfalls
mit dem Eisernen Kreuz2. Klasse ausgezeichnet worden.

^rlelchtenillg für Kriegsaiileihezcichiiungeu. Wie
aus der Bekanntmachung im Anzeigeteil ersichtlich,
können Darlehen zum Zwecke der Zeichnung auf Krieqs-

ME« Verpfändung von Wertpapieren oder
Schuldbuchforderungen bei der Reichsbanknebenstelle
m?den̂ ^ uw .Borzugssatze von 5'/, "/„ entnommen
werden. Da die Zinsen der Anleihe mit 5 % den

"""" burzt zugute kommen, brauchen diejeni-
Zur Bezahlung augenblicklich keine flüssigenS fl ift b,Si/3ûRückzahlung des Darlehens in

Wirklichkeit nur % % zu zahlen, was für viele ein
21,1  J em  bürste, sich an der im Interesse

beteiligen fo  bringend notwendigen Zeichnung zu

Welcher Erfolg wird der dritten beschieden Mn?
^ung der Summen gehen die Meinungen der Wfts . si_ Schwöen jem f

mehr als bas-

bk  BoraiiUsetẑ genstr gutefTe ^ ^ einander, aber darin stî e'n alle überein daß
I) An verfügbaren Geldern und Kapitalien seblt . . .

tsssixis
*rn-t »ich.« 4“ «-,°st-nd üb-r-u- »ich,,

3) Dre Käufer der früheren Anl - i ^ \ ’e aber kommt es zugute.>--am..•/. «w  5S .*Ä £ BWer ° om Deutschen Reiche 5 °/„ erhält u'nd' danebe7 '^ 7 " " " 9Utcs  Geschäft gemacht.

noch dazu hohe

doppelt Geld , wenn jetzt doppelt fo viele

~ h tfJ aV Cife abeJ aud? : öiefe Vorsorge verbürgt UN- den Sieg.

Kassen gefüllt. Es wird auch jetzt_ imh ieht r'V um- yai in bangeren Tagen die '
bescheiden zu sprechen- die Zuversicht des Gelingenŝ geftstigt habem° ^ Waffenerfolge unserer Söhne

Zu den Anleihebedingunaen:
Der 5 xrozentige Zinsfuß ist beibehalten

UM

Merkblatt über den Verkehr mit Gerste
m s au f öcm  Erntejahr H9H5.
(Verordnung des Bundesrats vom 28 Juni 1915

r m ReichsgesetzblattS . 384.) J '
... J : Beschlagnahme . Sämtliche im Reich angebaute Gerste
st mit der Trennung vom Boden für den Kommunalverband be
schlagnahmt, rn dessen Bezirk sie gewachsen ist (§ 1 der Verordnung ).II . Trotz der Beschlagnahme behalten die
landwirtschaftlicherBetriebe die eine (erste) Hälfte ihrer Geräten
°°rrüte zu ihrer Verfügung (vergl. Ziffer IH l ) Bi e Ä,'
Öroeite) Halste ist, soweit sie nicht zu den in der Verordnung zu
gelassenen, unten naher erörterten Zwecken veräußert oder ^ver^
"-fern ’ Kommunalverband auf » erlangen käuflich zu

SSMSfK
etl £r ttftann ^ " ^ürirtschaftlrche Unternehmer vornehmen ?

^ die erste Hälfte (§ 6. Abs. I) als Saatgut oder zu sou-
6 I 9Cn  Zwecken (als Viehfutter , zum Rösten, Vermahlen

2 l 1n̂ re,r ehn landwirtschaftlichen Betrieb verwenden
stiner TrMe Gerste ^ ^ ch aus der zweiten Hälfte
' 'w eigenen gewerblichen Betriebe (Brennerei . Brauerei nsw 1

verarbeiten, jedoch stets nur bis zur Höhe des ihm innli.
lenen Kontingents (§ 6, Absatz 2) “ ° ’ 3 9 mte‘
als,  selbstgezogene Saatgerste zu Saatzwecken liefern , sofern
dem Kommunalverbande der Nachweis erbracht ist daß der
Unternehmer sich ,n den letzten beiden Jahren mit 'dem Ber
kauf von Saatgerste befaßt hat (§ 7 Abs. 1 a) Dies gilt
oljne meüeres nur bei anerkannten Saatzuchtwirtschaftenerwiesen, tn allen anderen Fällen ist vorder tmm ßLll ‘t
»erbani, die Entscheidung L ReiK - oL La7dessttterMt
Säcken. °'^ uholen. Abgabe an Händler nur in plombierten

an gewerbliche Betriebe mit Kontingent gegen Borlaae von
Bezugsscheinen (§§ 7 b und 20) verkaufen - 9

m c: ^ "^rge binnen 3 Tagen nach Abschluß des
Geschäftes au den Kommunalverband , bei Ausfuhr ^ über
die Kreisgrenze Einholung seiner Genehmigung •

an b,e von der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresver-
Pflegung anfgegebenen Stellen (Heeresverwaltung Marine¬
verwaltung , Kommunalverbände ) liefern (SS 7 9' „„5 201
®ie Zentralstelle wird aber alle Lieferungen nur durch den
? all7Ahl >s^ ° "^ "usführen laffen. so daß außer zu d und
IV ^Jf ^ ieferungen nur a,l den Kommunalverband erfolgen

Weitere Veränderungen an den beschlagnahmen
^ ° ^er ^̂ ^bgeschäftliche Verfügungen über sie sind nur
. oustimmung des Komrnnnalverbandes zulästia ltz 21 im
L untersag . D. r » amma. . ,ch"S «"
Ä E -nehm,gung zu Verkäufen von Gerste aus der
äen (kJ . Futterzwecken u. dgl. innerhalb des Kreises er-
»g'auf w aUd)' tnbi" I, er  gemäß § 11 Abs. 3 der Verord-
fametmelTÜÜ 9 verzichtet , ausnahmsweise einzelnen Besitzern
Kffih 7 ^ 7 3"° °'l^ ? rntehälste zur Verwendung im
45vfli7c 7 7 °'9' b7 ' l °d° ch nur „unbeschadet seiner Liefe-

' .d-. h- nur dann, wenn er sich von anderen Produ-

I - Enteignung.
>777k b^ ' /̂chaftl >cher Unternehmer die vom Kommnnal-
' 7 d7 9 I °77l ° E^ ste nicht freiwillig , so kann das Eigen-
^-ltimn,̂ burch Anordnung der zuständigen Behörde
>si 'hm.tc  Personen übertragen werden. Der Uebernahme-
^ '3 festgefttzE b" höheren Verwaltungsbehörde

Kriegsanleihen diesen Satz um Ein"Prözent " erhöh7 " Der Versuck^E ^ r '“\ Ite  ^ rieöen 4 Prozent . Es hat für die
-

^chuldvucheintragungen kosten nur 98,8o7

Anleihen haben inzwischen ein7s7weftMlich7 Erhöhuna^ erfabre7^0>,° k' öê Zeiten auf 98,50 «/0. Die Kurse beider
mäßig bezeichnet werden muß. Uebrigens genießt der Zeichnerfestgesetzte  Kurs von 99 oder 98 80 als

vor denr lüm ifi-  x : . ö >n|eniaut oer Anleihe beginnt, vorweg vergütet

ÄÄ Ä « ÄM .ine

d°r Wdnen̂ ^ iSriaE ^g“ «: 3 «^ nungen bis 1000 Mark voll bezahlt werden mußten, ist im Interesse

Es w 'V '3 , fät öie  Reichsanleihe aber

Zuteilung zu begnügen" ^aben̂ bwSma! öer  Uebelstand vermieden, daß Zeichner leer ansgehen oder sich mit geringerer

nommen werden " ^ " oom 4 ' September bis 22 . September , mittags I Uhr , vorge-

^ - eLefSLßt ^ ' ^ bringen , ist wie beim letzten Male in ausge-

lichen Hanptbank in Nürnberg" stehen alle" Banken7lnd ° Bo "k '̂ Preußischen Lentralgenossenschaftskasse der Könia-
^ostanstalten und in Preußen '7lle Königsichen

Hiermit wird den WünschenOMelê Mchnm'^ ' ĝ 7agen ^ Technücke Jtntrafl  Zwischenscheine.0 *£ & ÄÄ5 “S-*» - Ä - S ÄS?‘Sn”ä'Äs sä;
Mete Äfi . beim  Alten bleibt, ,° besteht die
früheren Anleihen zuwandte, alles beim Alten̂ bleiben wird ^ ^ bgeisterung, mit der ganz Deutschland sich den

der Dienst am V̂atettan? °mit ^iqemm̂ Vortett. '°Hier ab?! macht̂er' dan a|ien  Fällen deckt sich
unmittelbar bezahlt. Darum: ^ et ,ld)  daneben noch durch hohe Zinsen ganz

wer zeichnen kann , der zeichne!
Grosze und Aleine ! Und jeder so viel als möglich!

Kraft nnfererchk/rlk " ^ ' * * * Unferc* Volkes - deß sollen die Leinde inne werden hält Stand wie die
_Berlin,  im September 1915.

"Uf die zweite Hälfte.
c - r7® er öat f auf die dem Kreiskommunalverbande zu
Dalfte anrechnen: was zulässigerweise nach III, 2 im

P TipfrrrFiot ( o+ nSnv v» M . r . .
-VUlsre anrecynen : was zulässigerweise nach

Soh«t,tDerbrt<̂Gn ® ctrie6e  verarbeitet oder an andere Betriebe
abgegeben , was ferner als Saatgerste oder auf

^9elipwk cr  Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpfle-
E « i 'st (8 12 der Verordnung).Ul «x* 1 >0 uiuiiwuy 1.

Ausfuhr von Gerste ans dem Bezirk des
verbandes darf nur stattfinden, wenn sie geliefert wer-

»n d^ ^ on der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres-
aufgegebenen Stelle », ober

k «»  Saatgerste zu Saatzwecken , oder

an Betriebe mit Kontingent (§ 20 Absatz 11
hnL^ U-t,m1,Û 9 r? es  Kommunalverbandes ist nötig ! Die Eilen-
? ° hn ."""Mt Gerste zürn Versand nur an. wenn eine Ausfuhrer-
laubms des Komrnnnalverbandes oder ein Militärfrachtbrief der
777 Kriegsmimsteriums und der Zentralstelle ' zur
Beschaffung der Heeresverpflegnng trägt , vorgelegt wird ^

VHl Kontrngent -Betriebe.
h. v <n S «fnttngenttcrte gewerbliche Betriebe im Sinne des 8 20
der Verordnung kommen nur in Betracht : Brauereien Bronn »,
reien, Preßhefefabriken , Gersten- und Malzkaffeefabriken Grau"
penmuhlen Malzextraktfabriken und Mnmme?Br!mereien'.

Diese Betriebe können Gerste nur erwerben durch die Gersten-
verwertungs -Eesellschaft m. b. H., Berlin , Wilhelmstraße 69 s der
NenhÄ , b'° Kontingente der einzelnen Betriebe entfallenden Ger-
stenbezugsscheme von der Reichsfuttermittelstelle ausschließlich zu-
Zr?aubnis menrl en6 3Int' a9e. nuf Zuweisung von Gerste ode7 auf
Erlaubnis , als Kommissionär dieser Gesellschaft die Gerste selb»

schäfte "richten.""^ ' ^ bie  B °rstenverwertungs -Gesell!
ln ' J ®,e?  Gerste kaufe, » ?

in DeNacht "^ " "" kontmcn "°ch Vorstehendem nur
1. die Kommunalverbände,
2. die Käufer von Saatgerste,
3 . die Gerstenverwertungsgesellschaft und deren Beanftraqte

». HÄirÄssÄ*
'r n̂.f -ber  Hveresverpflegung diejenigen Mengen an Gerste rur
h!-^n 9"n9r 3« ü°sten und nach deren Anweisung zu liefern welcke
die Reichsfuttermittelstelle innerhalb der Hälfte der
ernte des Kommunaloerbandes festgesetzt(ßtz 20 u u. 23)

Auf diese Mengen ist anzurechnen: ' '
L 'nnerhalb des Kreises von landwirtschaftlichen Betrieben

in eigenem Kontingent verarbeitet worden und was an rmh»,-»
kontingentierte Betriebe geliefert worden ist I ksL v
anzurechnenden Mengen sind Bezugsschein abzüliÄn ^

scheine abgegeben worden ist 18 241 9R. mn Jm - | 3U9S
S Wft 9i“ bas  s » 4 “ h . 1 9
m * F !?- ^ estimmungen.

3u 10̂ 0 ÄTmirb befra“ mit Geldstrafe bis
1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft insbe¬

sondere ovb dem Bezirke des Komrnnnalverbandes entfernt

arbeitet ! der Lbwucht ? ^ P' bĈ äbi9t ' ^ Brt, »er!
2. wer " nbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft kauft oder

XÄ ? 5,Mu6"“ »s- - b *™« ».9Äfi‘ oua?„“S
3. wer als Saatgerste erworbene Gerste ohne Genehmiauna der

^stundigen Behörde zu anderen Zwecken verwendet 9
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld »r»f- hi-

zu 15000 Mark wird bestraft, wer unbefugt Berste LLitet
Unbefugt verarbeitete oder erworbene Gerste versälli ->»„»

ne'Sgu 3„7 nften 6er 3entraIfteUe  Beschaffung d/r tzeerL

«fd)ienene Hefl23 der bekannten„Deutschen
Moden-Ieitung bringt in seinem Modeteil neue qe-

^ gediegene Borlagen für die Herbst-
und Wmterkleidung der Erwachsenen und Kindes Der
beiliegende Schnittmusterbogenenthält sorgfältig aus-



geprobte Schnitte, die besonders durch die neuen Formen
der Röcke für jede Schneiderin und selbstschneldernde
Dame wertvoll sind. Der Handarbeststest enthalt Ab¬
bildungen von schönen und zweckdienlichen Arbmten aller
Art mit Mustervorlagen und der Lesetest zeichnet sich
durch einen spannenden Roman aus, während der chm
angegliederte Teil „Haus und Küche" der Hausfrau
nützliche Belehrungen über manche Wirtschaftsfragen
vermittelt. Die „Deutsche Moden-Jeüung . Verlag Otto
Dener, Leipzig, erscheint monatlich zweimal und kostet
vierteljährlich 1,50 Mark. Man kann sie durch lebe

Buchhandlung und Postanstalt beziehen.

Landwirte , vernachlässigt die Herbst¬
düngung nicht, da durch sie die nächstjährige Ernte
gesteigert und gesichert wird, namentlich werden durch
reichliche Kaligaben in Verbindung mit stickstoff- und
phosphorsäurehaltigen Düngern hohe Korn- und Stroh¬
erträge erzielt, wodurch ein weiteres Durchhalten in
wirtschaftlicher Beziehung ermöglicht wird. Kalidüngung
ist wegen Mangel an Stickstoffdüngern besonders wich¬
tig, da durch sie der Stickstoffvorrat des Bodens für
die Pflanze besser nutzbar gemacht wird.

Bekanntmachung.
bchnskasse Darlehen, welche zur Einzahlung aus gezeichnete dritte
Kriegsanleihe gewünscht werden, gegen Verpfandung von Wert¬
papieren und Schuldbuchforderungen zu einem Vorzugszmssatzevon
zurzeit5'/ % gewährt. Die Reichsbanknebenstellen tn Biedenkopf.
Dillenburg , Kirchen und Olpe nehmen Darlehnsantrage sowie
die zu verpfändenden Wertpapiere zur kostenlosen Weitergabe an
die biesiqe Darlehnskasse entgegen und stellen alle erforderlichen
Formulare im Geschäftsraum oder auf den, Postwege zur Ver¬
fügung. r

Siegen , den 8. September 1916.
Reichsbankstelle.

Brüll . Sat tler. _

3eidjttitnp auf die Knegsmleihe
arJfffSSÖfÄjSSS
oroie den Kommissaren der Rassauischen Lebensverstcherungsanstalt

Für die Aufnahme von Lombardkredlt zwecks Einzahlung
auf die Kriegsanleihen werden5% °/0 u "d, falls Landesbankschuld¬
verschreibungen verpfändet werden, 5 °/» berechnet. Sollen Gut¬
haben aus Sparkassenbüchern der Rassauischen Sparkasse zu gslch-
nunqen verwendet werden, so verzichten auf Einhaltung einer Kün¬
digungsfrist falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten
Zeichnungsstellen erfolgt.

Wiesbaden , den 1. September 1915.
JireliliM der Mutsch» LmderSM.

WeWWmll.
Wir schließen neue Lebensversicherungen mit Kriegsrisiko für

alle Kriegsteilnehmer zu günstigen Bedingungen ab. Zahlung
der vollen versicherten Summe auch im Kriegstodesfalle ga¬

rantiert . £ ginc  Nachfchustverbindlichkeit!
Kostenfreie Angebote durch uns direkt oder unsere Vertreter.

Magdeburger Lebens - versicherungs-
Gesellschasl.

(Alte Magdeburger, gegründ. 1855.)
Generalvertretung Frankfurt a. M . :

Subdirekltor Schnridt , (Riddastratze 39.)
Gleichzeitig empfehlen wir uns als Zeichnungsstelle für die

3. Kriegsanleihe.

„Frau Nachbarin, wohin so eilig?"
„Jur Sparkasse!"

„Waaas? Bei diesen
teuren Kriegszeiten zur
Sparkasse? Wie fangen
Sie das an?"
„Ja, sehen Sie, wir

kaufen alle unsre Waren
in Fröhlich's „Berliner
Kaufhaus " in Hachen-
bürg: Reste nach Gewicht
Brandstoffe für den Mann
und die Iungens zu
Anzügen, schöne Gardinen
und Kleiderstoffe so billig,
daß wir ein hübsches

Stück Geld zurücklegen können."
„Da will ich nächstens aber auch zu „Fröhlich's"

gehen. Da kann sich mein Mann auch einen schönen billigen
Anzug Kausen."

Ganz recht, man mutz jetzt nicht nur. an Brot und
Mehl sondern auch beim Einkauf von Kleidungsstücken
sparen. Da gehen Sie nur getrost zu Fröhlich S. Da
werden Sie gut und sehr billig bedient."

Stets billige Preise
trotz des täglichen Preisaufschlags auf sämtliche

Waren.

Hemden-Biber
gebleicht und ungebleicht, bunt
kariert und gestreift, waschecht
p. Elle 39, 45» 54, 59, 63,

69, 72 Pfg.

Normal-Hemde
Hosen und Jacken

Mk. 2.25 2.75 3.65 3.95

Futter-Hosen
für unsere Soldaten

MK. 2.45 2.70 3.25 3.70
4.35

Nessel und Hemdentuch
gebleicht und ungebleicht,
schöne, kräftige Ware,

p. Elle 27 , 33 , 36 , 45 , 57,
65, 75 Pfg.

Unter-Jacken
feldgrau und schwarz

Mk 2.50 3.25 4.60 5.20
6.75 7.50 9.50

Wolleneu. halbwollene
Socken

MK 1.30 1.85 2.05

Sweater
in grotzer, schöner Auswahl

Mlu 0.95 1.25 1.85 2.45
bis 5.00

6 Durch äutzerst günstige Lager- Einkäufe bm ich m der
0 angenehmen Lage, einen großen Posten2 baumwollene Hemdenflanelle
0 Unterrockstoffe
Z Bettzeuge — Buckskins
0 Decken, Unterhosen, Jacken usw.
0 noch zu billigen Preisen meinen geehrten Kunden

abgeben zu können.

Wilhelm Mel.3«. Curl Mel.
Hachenburg. __ __ _

Obstpressen
(Kelter).

Bestes Fabrikat. —3n allen Größen und Preis¬
lagen stets vorrätig. — Bei Kauf wird die Fahrt

nach hier vergütet.

8. ven Saint George, Hachenburg.
■■■■■■■■■■■■■■■■■

ANOLI
^ §G

Bettücheru. Bettdecken
zu enorm billigen Preisen

Mk. 1.45 1.65 2.50 3.50
bis 6.00

Kaufhaus Louis Hriedemann
Hachenburg.

Habe circa 30 Zentner

Kartoffeln
„Odenwälder blaue"

frühe, vorzügliche Speisekartoffel,
preiswert abzugeben.

3ng. L. RWme«,
Bürgermeister

Hof» Post Marienberg
(Westerwald).

Erfuh für
Gußeiserne, sowie Stahlblechkessel
- granit, emailliert und ver¬
zinkt - sind in allen Größen
vorrätig aus Lager.

Garl Kölsch,
Marienberg.

Milchen gesucht,
welches kochen kann und alle
Haus- und Gartenarbeit gul
versteht. Hoher Lohn.

H. Braun, NeunUrcheli,
Regbez. Arnberg.

1 ZchOwarenI
aller Art jj

m Kausen Sie gut und billig bei |
| August Schwarz j
j Marienberg j

0 I Wir haben reichlich Lager und
0 empfehlen sofort lieferbar:
0 Thomasmehl, Kali-Salz,
0 Kainit, ia.rohes Knochen-
0 | mehl, Superphosphat undAnnuoniak-Super-

phosphat.
Ferner:

amerik. rein Weizenmehl,
Gerste, Mais, Mais¬
schrot, Coeoskuchen,
Schweinemastfutter,

Pserdesutter und Häcksel
alles in guter Qualität.

Carl Müller Schl»,
Aroxpach,

Bahnhof Ingelbach,
Fernsprecher Rr. 8, Amt Alte»'

Kirchen(Westerwald).

Prei swertes Angebot!
Bettstelle mit Spiralboden. 9,50 MK.
Matratze dazu passend, rot und grau. . 14»- MK.
Deckbett rot mit Ia Füllung. . . 11'00 MK.
Kissen rot mit Ia Füllung. . . ._____ 4,55 Mk.

Mk. 39,45.
Jeder Teil ist einzeln erhältlich.
Bitte Schaufenster beachten.

Alle Betten und Bettwaren
zu bekannt billigen Preisen ohne Aufschlag.

I Kleiderschränke. . . . . . von 17,50 Mk. an.
\ Bertieow. zu 45 40 38 bis zu 22 Mk.
I Küchenschränke mit Glasaussatz 45 42 38 bis 33 Mk.

jBerthold Seeivald . Hachenburg,

Stempel
in jeder Ansführung

liefert billigst innerhalb3
Carl Bungeroth , Hachenb

Sie Bekiumtmchml
über das ^

Ausmahlen von Brotgetre
welche die Betriebe, in de»
Mehl hergestellt wird, m
Betriebsräumen auszuh"e
haben, empfiehlt in Plakast-'
zu 30 Pfg.

Oarl Ebnes**
Buchdruckerei, Mariendekü
Gegen Einsendung von3»!

erfolg! freie Zusendung.
LaMwirtssülme
b. * . nbSB. Sehranftalt u.
«rauns-»» eig,durch
Sfift.i.älM.A aie Verwalter.
».Sekretär, {?
iluSf.Prcfh.kestenl.

, »»»»»»»»»»>«»»»
U Jahr.üb.4000 Bes.i.
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